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ÖPUL 2000

Förderungsgegenstand:

Anlegung von Landschaftselementen (einschließlich Biotopen) auf 
ausgewählten ökologisch weniger wertvollen Acker- und Grünlandflächen, 
welche durch Umgestaltungsmaßnahmen wichtige ökologische Funktionen 
übernehmen und eine strukturelle Verbesserung des Biotopverbundes in der 
offenen Kulturlandschaft bewirken (Sukzession, Bepflanzung, Anlegung von 
Feuchtbiotopen), im Rahmen von regionalen Projekten, die von den für das 
ÖPUL zuständigen Stellen des Landes im Einvernehmen mit beteiligten Stellen 
des Landes genehmigt sind.

Förderungsvoraussetzungen:

unter anderem: „Verzicht auf Nutzung der Projektflächen ausgenommen 
unerlässliche Nutzungsfestlegungen im Projekt“



ÖPUL 2000

Probleme:
• unpräzise Projektbestätigung
• „normale“ Nutzflächen
• Abgrenzung LN/Nicht-LN
• Prämie entspricht nicht der Richtlinie



ÖPUL 2007

Laufende 20-jährige Verpflichtungen:

Laufende Verpflichtungen mit 20-jähriger Laufzeit aus bisherigen ÖPUL 
Programmen können [...] unter Einhaltung der in den jeweiligen Programmen 
geltenden Verpflichtungen (Auflagen, Laufzeit und Prämien), jedoch zu den 
nach dem ÖPUL 2007 geltenden Rahmenbedingungen fortgeführt werden
(Umwandlung der Verpflichtung). In jedem Fall jedoch ist die Weiterführung im 
Rahmen der erforderlichen Mehrfachanträge – Flächen zu beantragen.



ÖPUL 2007

Sonderstellung:
• Überführung in die Naturschutz-Online 

Datenbank
• Auflagen werden nicht erfasst
• Projektbestätigung (Laufzeit!) und Prämie 

bleibt unverändert
• Umstieg in WFR möglich



Auffälligkeiten

• noch ein Betrieb in ÖPUL 95
• 2009 potenziell noch 204 Betriebe im 

ÖPUL 2000
• von 1.895 Betrieben im ÖPUL 2007 

Antragsjahr 2008 haben 97 eine Kürzung 
auf 30 % der LN

• nur geringe Anzahl an Verstößen


